
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 29 (1913)

Heft: 38

Artikel: Schweizer. Landesausstellung in Bern 1914

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-577295

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-577295
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


668 « 88

fett! bie 93eburfrtiffe bet Städte zu befriedigen fudjt,
anbetfeil! aber and) ber (Sntroicflung bet SanbgemeinDen
(Rechnung tragen null, roobei jedoch nur auf bie trächtigeren
neuen ©runbfâhe aufmerffam gemalt roirö.

2. ©eltunglgebiet.
Jlad) § 68 de! geltenden Saugefeße! finb fcroohl

©emeinben all fßcioate befugt, für bie Anlage neuer und
bte Umgcßaltung beftehenber Ouartiere befonbere Sau*
Ordnungen zu erlaffen; btefe dürfen jedoch mit Sezug
auf ©ejunbheit!*, Sicherheit!» unb Feuerpolizei hinter
den Anforderungen te! ©efeße'S nicht jurücffteben; nur
für bte übrigen bautest liefen Seßimmungen befielt fomit
Fretbeit in deren Slulgeßaltung ®a nun aber bte ge*

funbhettl*, ßcherßeitl* unb feuerpolizeilichen Seßimmungen
im geltenden Saugefeß fpejiell.den Stäöten $üri<h unb
Söinterthut angepaßt morden roaren, fo ergab fid) all
notmenbige Folgerung, baß eine (Reiße oon Sandgemetnben,
beren roirtfchaftlidje und bouline ©ntroicîlung bte Unter*
mexfung unter dal Saugefeß erl)eifct)te, fid) entroeber
nur ungern bemfelben unterftellten, ober aber gänzlich
baoon abftanben. ©er neue Saugefeßentrourf fommt
nun ben ©emeinben bei Kanton! in dem Sinne ent*

gegen, baß er aud) bte gefunbßeitl*, ficherheitl* und
feuerpolizeilichen Seßimmungen tn die ©emetnbfbau
orbnung oerroeift. ©ie im ©efeß enthaltenen zwingen»
den Seßimmungen für bte ihm unterftellten ©emeinben
ftnb oerminbert roorben; dafür ift jede ©emeinbe, bie
fid) unter da! Saugefeß fMt, oerpßic|tet, für ihr ©eblet
eine aUgemetne Sauorbnung ju erlaffen. 3Bte bisher
bie Sauorbnung im Stnne bei § 68 bei geltenden ©e»

feßel, fo foHen auth bitfe Sauotbnungen ber ®e
nehmigung bei Dtegterunglrate! unterliegen. Für ben

©rlaß berfelben ift bie aligemeine ^Begleitung aufgeftetlt,
baß bie baupolizeilichen Sorfd)riften jugunften ber offenen
Sebauung unb [pejiell bei Kletnroohnunglbauel abge-
ftuft mer ben bürfen. 9lber ned) mehr, ©emeinben,
roeiche dem Saugefeh nicht unterliegen unb fich dem*

felben auch noch nicht unterroerfen motlen, haben bie
9Rögltd)feit, auf ihr ©eblet lediglich die gefeilteren Se
ftimmungen über ben 9lbftanb ber Sauten oon ben

Straßen* unb ©tunbßiicf! grenzen unb ooneinanber,
über die ©ebäubeßöße unb bie ^Begleitung oon Ulbroäffern
ju etïlâren. Ferner geftattet ber ©efeßentrourf jeder
©emeinbe, gleidjotel, ob fie bem Saugefeh unterfteht
ober nicht, jum Sdjuh« ihre! Ortlbilbel Seßimmungen
ju erlaffen. @r mirb damit in Anlehnung an die oom
(Regierunglrat etlaffene Serorbnung ber 4)etmatfcf)uß*
bemegung gerecht.

Sei btefer Seranlagung barf fid) da! ©eßß wohl
mit (Red)t den (Ramen „Saugefeh für ben Kanton 3ürid)"
beilegen; e! gibt jeder ©emeinbe die SRöglicßfett, nach
äRaßgabe ihrer baulichen ©ntroicîlung oom gemehrten

Säurest, mie e! burdj S*watrecf|t und Straßengefeh
normiert iß, Schritt für Sdjritt zu einem entroiefeiteren
Saurecht überzugehen. ©urd) ben großen (Rahmen,
melcher bem Inhalt ber Sauorbnung gezogen ift, ftnb
foroobt die Städte 3ürtdE) unb 2Binterthur, all jebe
Sanbgemetnbe, in melcher eine größere bauliche ©ätigfeit
einfeßt, in ben Stand gefeßt, diejenigen Seftimmungen
ZU treßen, meiche ihrem baulichen ©ntmictlunglgrab
enlfprecßen.

3. Sau* unb iftioeaulinien.
2lu! bem 2lbfd)nttt über bie Sau- unb (Rioeaulinien

iß einzig bte Seßimmung hetoorzuljeben, monad) die
Saulinien bte ©renzen bezeichnen, bi! zu benen bie

©rundßücfe auf ber Slraßenfeite überbaut metben bürfen.
©er heute geltenbe ©rwtbfaß, baß Neubauten nur
parallel zur Saulinie errichtet roerben bürfen, ift fallen
gelaffen.

4. Ortlgeßaltung.
SBährenb da! geltenbe Saugefeh ganz alfgemein lagt,

baß all ©runblage für ben Ülulbau etner 0nfd)aft ein
Kataßerplan unb ein Sebauunclpfan aufzußeüen fei,
mtbmet ber Saugefehentmurf bem „Ortlgeßaüunglplan"
einen ganzen 9lbfd)nitt (§§ 5—10) Fetie bem Sauaefeß
unterßeüte ©emeinbe iß oeipßichtet, einen Ortlgeßaltung!*
plan aufzußellen. @r enthält bie bal ©erratn bar»
ftellenben £öl)enfuroen, bte befiehenben unb bie zu»

lünftig neu anzulegenden fpauptflraßenzüge unb Sabn»
linien, bie aßqemetne ©ntroäfferunglanlage, fetner bie
ößentltchen (ßläße unb fßatfanlagen, die oor ber Über*
bauung zu feßüßenben 2Balö* unb @tünßäd)en, die Sptel»
plähe unb momöglidh auch die (ßläße für bte ößentlichen
©ebäube unb die mistigeren IRebenßraßen. Sei (Huf*
ßeKung diefe! Ortlgeßaltunglplane! foil darauf Sedadjt
genommen merben, daß gerichtlich ober fünftlerifd) be

beutungloolle Saubenfmäter erhalten, unb fcßöne Ort!*»
Straßen» und Sanbfchattlbilber oor Serunßaltung be»,

roabrt roerben. Sefonber! betont trieb, daß für die
SBohnßraßen hiufidptich der ©efäKloerbältniffe forote
ber gefamten Straßenanlage roeniger ßrenge (Rönnen
anzuroenben feien all für die Serfehrlftraßen, fetner,
daß bte Straßen fo geführt roerben follen, daß eine
ausreichende Sefonnung ber SBohnßäufer gefiebert ift,
unb baß endlich für gewerbliche Setriebe befonbere @e»

btete ausgetrieben merben bürfen. 3Bo bte Serhältniffe
e! angemeffen erfchetnen laffen, fönnen auch mehrere
©emeinben zur Slufßeüung eine! OrtSgeftaltungSplane!
fid) zu einem Serbanbe oeretnigen. Sie fönnen auch
hiezu oom (Regterunglrat angehalten roerben.

©a! Obligatorium bei Ortlgeßaltunglplane! fann
nun ben SRadRetl zeitigen, daß bei beffen Set öffentlichung
die Slegenf'Saftenfpefulation fid) auf Objefte ßürzb roelSe
gemäß jenem tn beoorzugter Sage liegen (iftähe fünftiger
ijbauptoerfehrSfiraßen oder ißarfanlagen) ; um diefe SBir»
fung zu paralpfteren, fönnen die ©emeinben bei @e»

neßmigung de! Ortegeftaltunglplane! burS den IRe*

gterunglcat ben Sobenroert für bal ©ebiet, melSel zur
©urSführung ber Straßen unb zur Einlage ber ößent»
HS en Slähe unb Straßen nötig fetn mirb, im Schätzung!»
oetfahren feßfteHen laffen und ben bort fefigejVUten
Sreil in bem Sinne all maßgebenb erflären, baß bie
©emeinbe bei einer fpätern ©rroerbung da! Sand ni^t
teurer zu bezahlen hat. (Sine fotdje Schätzung hat aber
nur für zeh" •Fahre ©ültigfeit. (Schluß folgt.)

6djicip. CanDesaitslteüung in Bern 1914.

©ie Koßcftioausfielleo der llbteilungen
îlrpooduftlott, (ßetoeobe, 3nduftoie und Sccljnif.

Seitdem die Scf)®eiz zum lehten SJlale in ©enf 1896
an etner großen Sanbelaulßeßung ihre roirtfd^afllic^en
unb fozialen Kräfte zur Schau geßeüt hat, finb ni^t nur
tn ber ©ecfjnif ber ^robuftion mächtige Forifchritte er*
Ztelt roorben, e! hat im ßufammenhang damit aud) die
gcfeUfchaftliche Farut der ißrobuftionlroeife bebeutfame
Änderungen erfahren. So roirb die fommenbeSandel*
aulßeüung ebenforoohl durch bie großartige @nt
roieflung übetrafdjen, die ©eroerbe, Fnbußrte unb
£ed)nif im 3«Hraum oon nahezu zwei ©ezennien ge*
nommen haben, roie auS burS die S&îad^t unb ben Ilm»
fang neuer Organifationlformen, zu beren einer fich die
©eroerbe ber Schweiz gerade bei biefer ©etegenhett die
£anb retdjen: ©te Kolleftioaulftellung, eine roenn
auS nur oorübergeßenbe Futereffengemeinfchaft, die oon
etner großen 3af)I oon Unternehmern zur (Streichung
eine! Fwecfel eingegangen roirb, für beffen îftealifierung
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seits die Bedürfnisse der Städte zu befriedigen sucht,
ander seil s aber auch der Entwicklung der Landgemeinden
Rechnung tragen will, wobei jedoch nur auf die wichtigeren
neuen Grundsätze aufmerksam gemacht wird.

2. Geltungsgebiet.
Nach H 68 des geltenden Baugesetzes sind sowohl

Gemeinden als Private befugt, für die Anlage neuer und
die Umgestaltung bestehender Quartiere besondere Bau-
ordnungen zu erlassen; diese dürfen jedoch mit Bezug
auf Gesundheils-, Sicherheits- und Feuerpolizei hinler
den Anforderungen des Gesetzes nicht zurückstehen; nur
für die übrigen baurechllichen Bestimmungen besteht somit
Freiheit in deren Ausgestaltung Da nun aber die ge-

sundheits-, ficherheits- und feuerpolizeilichen Bestimmungen
im geltenden Baugesetz speziell den Städten Zürich und
Winterthur angepaßt worden waren, so ergab sich als
notwendige Folgerung, daß eine Reihe von Landgemeinden,
deren wirtschaftliche und bauliche Entwicklung die Unter-
werfung unter das Baugesetz erheischte, sich entweder
nur ungern demselben unterstellten, oder aber gänzlich
davon abstanden. Der neue Baugesetzentwurf kommt
nun den Gemeinden des Kantons in dem Sinne ent-

gegen, daß er auch die gesundheitê-, ficherheits- und
feuerpolizeilichen Bestimmungen in die Gemeindebau
ordnung verweist. Die im Gesetz enthaltenen zwingen
den Bestimmungen für die ihm unterstellten Gemeinden
sind vermindert worden; dafür ist jede Gemeinde, die
sich unter das Baugesetz stellt, verpflichtet, für ihr Gebiet
eine allgemeine Bauordnung zu erlassen. Wie bisher
die Bauordnung im Sinne des H 68 des geltenden Ge-
setzes, so sollen auch diese Bauordnungen der Ge
nehmigung des Regierungsratcs unterliegen. Für den

Erlaß derselben ist die allgemeine Wcgleitung aufgestellt,
daß die baupolizeilichen Vorschriften zugunsten der offenen
Bebauung und speziell des Kleinwohnungsbaues abge-
stuft werden dürfen. Aber noch mehr. Gemeinden,
welche dem Baugesetz nicht unterliegen und sich dem-
selben auch noch nicht unterwerfen wollen, haben die
Möglichkeit, auf ihr Gebiet lediglich die gesetzlichen Be
flimmungen über den Abstand der Bauten von den

Straßen- und Grundstücks grenzen und voneinander,
über die Gebäudehöhe und die Wegleitung von Abwässern
zu erklären. Ferner gestattet der Gesetzentwurf jeder
Gemeinde, gleichviel, ob sie dem Baugesetz untersteht
oder nicht, zum Schutze ihres Ortsbildes Bestimmungen
zu erlassen. Er wird damit in Anlehnung an die vom
Regierungsrat erlassene Verordnung der Heimatschutz-
bewegung gerccht.

Bei dieser Veranlagung darf sich das Ges'tz wohl
mit Recht den Namen „Baugesetz für den Kanton Zürich"
beilegen; es gibt jeder Gemeinde die Möglichkeit, nach
Maßgabe ihrer baulichen Entwicklung vom gemeinen
Baurecht, wie es durch Privatrecht und Straßengesetz
normiert ist. Schritt für Schritt zu einem entwickelteren
Baurecht überzugehen. Durch den großen Rahmen,
welcher dem Inhalt der Bauordnung gezogen ist, sind
sowohl die Städte Zürich und Winterthur, als jede
Landgemeinde, in welcher eine größere bauliche Tätigkeit
einsetzt, in den Stand gesetzt, diejenigen Bestimmungen
zu treffen, welche ihrem baulichen Entwicklungsgrad
entsprechen.

3. Bau- und Niveaulinien.
Aus dem Abschnitt über die Bau- und Niveaulinien

ist einzig die Bestimmung hervorzuheben, wonach die
Baulinien die Grenzen bezeichnen, bis zu denen die
Grundstücke auf der Straßenseite überbaut werden dürfen.
Der heute geltende Grundsatz, daß Neubauten nur
parallel zur Baulinie errichtet werden dürfen, ist fallen
gelassen.

4. Ortsgestaltung.
Während das geltende Baugesetz ganz allgemein sagt,

daß als Grundlage für den Ausbau einer Orischaft ein
Kaiasterplan und ein Bebauungsplan aufzustellen sei,
widmet der Baugesetzentwurf dem „Ortsgestaitungsplan"
einen ganzen Abschnitt (ZZ 5—16) Jede dem Bouaesetz
unterstellte Gemeinde ist verpflichtet, einen Ocisgestaltungs-
plan aufzustellen. Er enthätt die das Terrain dar-
stellenden Höhenkurven, die bestehenden und die zu-
künftig neu anzulegenden Hauplstraßenzüge und Bahn-
linien, die allgemeine Entwässerungsanlage, ferner die

öffentlichen Plätze und Parkanlagen, die vor der Über-
bauung zu schützenden Wald- und Grünflächen, die Spiel-
Plätze und womöglich auch die Plätze für die öffentlichen
Gebäude und die wichtigeren Nebenstraßen. Bei Auf-
stellung dieses Ortsgestaltungsplanes soll darauf Bedacht
genommen werden, daß geschichtlich oder künstlerisch be

deulungsvolle Baudenkmäler erhalten, und schöne Orts -

Straßen- und Landschattsbilder vor Verunstaltung be-,
wahrt werden. Besonders betont wird, daß für die
Wohnstraßen hinsichtlich der Gefällsverhältnisse sowie
der gesamten Straßenanlage weniger strenge Normen
anzuwenden seien als für die Ver kehr s itraßen, ferner,
daß die Straßen so geführt werden sollen, daß eine
ausreichende Besonnung der Wohnhäuser gesichert ist,
und daß endlich für gewerbliche Betriebe besondere Ge-
biete ausgeschieden werden dürfen. Wo die Verhältnisse
es angemessen erscheinen lassen, können auch mehrere
Gemeinden zur Aufstellung eines Ortsgestaltungsplanes
sich zu einem Verbände vereinigen. Sie können auch
hiezu vom Regierungsrat angehalten werden.

Das Obligatorium des Ortsgcstaltungsplanes kann
nun den Nachteil zeitigen, daß bei dessen Veröffentlichung
die Ltegenschaftenspekulation sich auf Objekte stürzt, welche
gemäß jenem in bevorzugter Lage liegen (Nähe künftiger
Hauptverkehrsstraßen oder Parkanlagen) ; um diese Wir-
kung zu paralysieren, können die Gemeinden bei Ge-
nehmigung des Ortsgeftaltungsplanes durch den Re-
gterungsrat den Bodenwert für das Gebiet, welches zur
Durchführung der Straßen und zur Anlage der öffent-
lichen Plätze und Slraßen nötig sein wird, im Schätzungs-
verfahren feststellen lassen und den dort festgestellten
Preis in dem Sinne als maßgebend erklären, daß die
Gemeinde bei einer spätern Erwerbung das Land nicht
teurer zu bezahlen hat. Eine solche Schätzung hat aber
nur für zehn Jahre Gültigkeit. (Schluß folgt.)

Schweizer. LMesauüstellW i» Bern IM.
Die ^Kollektivaussteller der Abteilungen

Urproduktion, Gewerbe, Industrie und Technik.
Seitdem die Schweiz zum letzten Male in Genf 1896

an einer großen Landesausstellung ihre wirtschaftlichen
und sozialen Kräfte mr Schau gestellt hat, sind nicht nur
in der Technik der Produktion mächtige Fortschritte er-
zielt worden, es hat im Zusammenhang damit auch die
gesellschaftliche Form der Produktionsweise bedeutsame
Änderungen erfahren. So wird die kommende Landes-
ausstellung ebensowohl durch die großartige Ent-
wicklung überraschen, die Gewerbe, Industrie und
Technik im Zettraum von nahezu zwei Dezennien ge-
nommen haben, wie auch durch die Macht und den Um-
fang neuer Organisationsformen, zu deren einer sich die
Gewerbe der Schweiz gerade bei dieser Gelegenheit die
Hand reichen: Die Kollektivausstellung, eine wenn
auch nur vorübergehende Interessengemeinschaft, die von
einer großen Zahl von Unternehmern zur Erreichung
eines Zweckes eingegangen wird, für dessen Realisierung
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früher ber Aßeg ber freien Konfurrenj bem ber foüeftioen
Organifation entfliehen oorgejogen mürbe,

@S ift etne hödjft hemerfenSroerte îatfache, baß etroa
bie £>älfte beS gefamten, für AuSfteüungSjmecfe mit
Befcf)lag belegten, bebedten Areals brodj foUeftioe Or»
ganitaiionen etnçtenommen roirb. BabeliegenD mag e§

oteUeid)t flehten, baß in ber Abteilung Urprobuftion,
roeldje neben Bergbau bie ©nippen Sanbroirifcbaft, îier=
judjt, ©artenbau, gorftroiitfdbaft, $agb unb gtfcberei in
fid) fdjfießt, bie 3abl ber KoUeftioauSfieHungen febr groß
ift. Beoor mir ju ben Abteilungen Qnbuftrie, @e»
roerbe unb ïechnif übergeben, ift als in nabem 3"'
fammenbange mtt ber Urprobuftion fiebenb, bie ©ruppe
BahrungS= unb ©enußmittel anjufübren, bie über 50 °/o
foUeftioe AuSfteUungSbcbenfläche aufroeift. Bdn foUeftio
finb bie AuSfttHungen ber Baumroollinbuftrie, ber

ABollinbuftrie, ber ©eibeninbufirie, ber ©tiefe'
rei unb oerfebiebener anberer 3roetge ber Septiltnbuftrie
organifiert. Qn ber ©ruppe „Befleibung unb AuS
ftattung" roerben ber Betbanb ber fcbroeijerifd)en
fetten» unb KnabenfonfeftionSinbuftrie, berfenige ber
Çut» unb SRüijenfabrtfanten, bie fc£) oetjerifeben Aßirfer
unb ©robfitefer unb oerfd)tebene ©roßfirmen ber Be=

ffeibungSlnbuftrte foHeftio • oertreten fein. ®er Bobero
fläche nach nehmen ^ter bie KoUefcioausfieUungen etroa
bret Btertel beS oerfügbaren Baumes ein. 3n ber ©ruppe
Baumaterialien ift bie KoUeftioauSfieUung fd)roeize»
rifeßer Bi^â^lfabrifanten unb bie bes Beretns febroeije
rifefjer dement-- unb Kalffabrifen ju ermähnen. BemetfenS=
roert ift aud) ber ^ßrojentfat) ber foHeftioen Bobetifläcße
in ben ©ruppen ftoebbau unb Baumfun ft, ber nahe»

ju 50 o/o beträgt. £>ter fteltt u. a ber Bunb febroeije»

rifc^er Ardjiteften auS unb baS Komitee ber ©ruppe
Baumfunft organifiert eine eigene KoUeftioauSfteUung.
Çoljfetjni^ereien unb |joIjwaren finb gleicbfaUS
follefiio oertreten. $n ber feramtfeben unb ©laS»
ro ar en ab t ei lung haben (ich bie Sangnauer Böpfer ju
einer KoUeftioauSfteUung jufammengetan. Auel) bie ©ruppe
„©l)emife fßrobufte" baut ihre AuSfteUung auf
foUeftioer BaftS auf. BoUfiänbig foHeftio organifiert
ift bie AuSfteliung oon fßapierfabrifaten burch ben
Betbanb fchroeijertfcfjer "ab ifiapterftoffabrifanten.
®er fchroeijerifc|e Bucbbruderoeretn unb ber fcfjroeigetifcfje
Buchhänbleroerein haben KoUefiioauSfteUungen, ebenfo
fommt naturgemäß in ber ©ruppe Aßafferroirtfcbaft ber
foUeftioe ©harafter, banf ben großzügigen AuSfteHungen
beS BeteinS für bie Schiffahrt auf bem Oberrijetn, bes

Borboftfdjroeljetifcben ©chiffahrtSoerbanbeS unb ber As-

sociation pour la Navigation du Rhône au Rhin ftarf
jum AuSbrucf. Berfchtebene Bahnen fteüen foüeftio mit
ben gahrjeugfabrifen auS. ^mpofante KoUefiioauSfiel»
lungm oeranftolten ferner bie fcbwetjertfdjen ©aSroerfe
unb ber Bet ein oon ©aS» unb ABafferfacf)männetn ber
©cljroeij, foroie tn befonberem ißaoiüon ber fdbweijerifche
Ajetplenoeretn. 3n ben Abteilungen ©eroerbe, Qnbuftrte
unb îedjnif nehmen bie KoUefiioauSfteHungen etroa einen
®rittel ber bebauten fflädje ein.

®S ift felbfioerftänblich, baß BerufSorganifationen,
BerfehrSanftalten, öffentliche Berroaltungen, gemeinnützige
Beretne, rote überhaupt an fiel) fdhon auf foUeftioe Of
ganiîation angeroiefene 3^9^ *>eS 3Birlf<f)aft§- unb ©e»

teUfchaftslebenS in nodh otel fiätferem Btaße jum ÜRtttel
ber foHeftioen AuSfteUung greifen.

®ie §oljpretfe in Der ©chmeij jteben laut „SRarcß»
Anzeiger" roieber etwas an. ©in größeres Quantum
Stawtenbolj auS Borberthai (Scßropj) roanberte roieber
rote letztes 3ahr in eine auswärtige Karlonfabrif.

33om bapettfehen £>oJjmatft. 2Benn man bie Bef
hältniffe, roie fie heute liegen, objeftio betrachtet, fo roirb
man fid) beS ©ebanfenS nicht erroehren fönnen, baß ber
©ägelnbuftrte eine S?rifiS beoorfteht. ®er Abfaß an
©chmttroare jeber Art roar in biefem Qahre ganj be=

fonberS fehlest. Unb baS machte fid) nicht etroa nur in
einzelnen ©ebteten bemerfbar, fonbern baS ganje ®eutfdje
Beich ift oon ber roirtfd)aftHchen ©epreffion ergriffen.
3n ©achfen forooßl roie in Baben rourbe biefeS Um»
ßanbeS in ber $hnrebe ganj befonberS gebadet. ®le
Berichte ber Arbeitsämter lauten überetnfiimmenb baljin,
baß nicht nur bie Baubrand)e fchon baS ganje Qahr
über feiten fdjroer barnieberliegt, fonbern baß auch bie
URöbelbrandje anfängt, üöer fd)leppenben ©efchäftSaang
ju flogen. Unb bie AuSficßten in bie 3ufunft? SRojtg
finb bie nicht unb ein fd)neüer SBanbel jum Beffern i^
nach fetner Bidfiung ju erwarten, ©eben nun ba bie
©ägmüüer angeft^lS ihrer großen ©chnittoorräte nicht
fehl, roenn fie jetjt wieber im SBalbe fid) überbieten unb
Quantitäten ju greifen einlaufen, über bie man fi^
ftaunen muß? AHeibtngS ma^t man bie Beobachtung,
baß bie Sangholjhänbler im ©egenfaß jum ©^netbmüUer
fehr oorfid)tig ju SBerfe gehen ; eS mag auch ridjtig fein,
baß ber ©ägmüUer fi<h oom ©ebanfen leiten läßt, ffabri»
fant ju fein unb baß er alfo feine SRafdjlnen befchäf»
tigen müffe. @r barf aber nicht oergeffen, baß er tn
jweiter Sinte Kaufmann fein muß unb baß er î)ier oon
Der roirtfchaftlichen Konjunftur abhängt. Angebot unb
Bachfrage hängen ftetS ooneinanber ab unb otel Ange»
bote brüefen bte ifßretfe. Bei einigermaßen logifchem
Bachbenfen muß bo^ jeber jur Uberjeugung fommen,
baß bei Der Kalfulation für bie neue 3Bare in Berücf»
fichtigung ber roieber erhöhten gorfitape unb ber großen
Überangebote über biefe greife heïauSfommen müffen,
bie im Borfauf ber Aßare nicht erreicht roerben, roeil
bie Überangebote an SRaterial oiel ju groß finb, bte

aroßen Sageroorräte fchon beitragen. 2Bir ßnben ben
Optimismus, roeldjer herrfd^t, in feiner ABeife am ^la^e
unb fönnen nur einbringlichft baoor roarnen. Über bte
Situation auf bem Bauholj», Çobelholj» unb Bretter»
marft braucht ba nichts eigens gefagt ju roerben. An»
gebot groß, Bachfrage minimal, Ümfatj fdjteppenb. Ober»
baperifdje ©ägewerfe bieten berjeitig 100 ©tücf 16' 12'
1' unfortterte Bretter um 118 3Rf. ab oberbat)erifd)en
Berfanbftationen an. Aufträge für Kanthotj fehlen ooH»

ftänbig. Auf bem @id)enholjmar£t ift für geringe, für
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früher der Weg der freien Konkurrenz dem der kollektiven
Organisation entschieden vorgezogen wurde.

Es ist eine höchst bemerkenswerte Tatsache, daß etwa
die Hälfte des gesamten, für Ausstellungszmecke mit
Beschlag belegten, bedeckten Areals dwch kollektive Or-
ganitaiionen eingenommen wird. Naheliegend mag es

vielleicht scheinen, daß in der Abteilung Urproduktion,
welche neben Bergbau die Gruppen Landwirtschaft. Tier-
zucht, Gartenbau. Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei in
sich schließt, die Zahl der Kollektivausstellungen sehr groß
ist. Bevor wir zu den Abteilungen Industrie, Ge-
werbe und Technik übergehen, ist als in nahem Zu-
sammenhange mit der Urproduktion stehend, die Gruppe
Nahrungs- und Genußmittel anzuführen, die über 50
kollektive Ausstellungsbodenfläche aufweist. Rün kollektiv
sind die Ausstellungen der Baum Wollindustrie, der

Wollindustrie, der Seidenindustrie, der Sticke-
r ei und verschiedener anderer Zweige der Textilindustrie
organisiert. In der Gruppe „Bekleidung und Aus-
staltung" werden der Verband der schweizerischen
Herren- und Knabenkonfektionsinduftrie, derjenige der
Hut- und Mützenfabrikanten, die schweizerischen Wirker
und Grobsticker und verschiedene Großfirmen der Be-
kleidungsindustrie kollektiv vertreten sein. Der Boden-
fläche nach nehmen hier die Kollektivausstellungen etwa
drei Viertel des verfügbaren Raumes ein. In der Gruppe
Baumaterialien ist die Kollektivausstellung schweize-
rischer Ziegelfabrikanten und die des Vereins schweize

rischer Zement und Kalkfabriken zu erwähnen. Bemerkens-
wert ist auch der Prozentsatz der kollektiven Bodenfläche
in den Gruppen Hochbau und Raumkunst, der nahe-
zu 50 °/o beträgt. Hier stellt u. a der Bund schweize-

rischer Architekten aus und das Komitee der Gruppe
Raumkunst organisiert eine eigene Kollektivausstellung.
Holzschnitzereien und Holzwaren sind gleichfalls
kollektiv vertreten. In der keramischen und Glas-
w ar en ab t ei lung haben sich die Langnauer Töpfer zu
einer Kollektivausstellung zusammengetan. Auch die Gruppe
„Chemische Produkte" baut ihre Ausstellung auf
kollektiver Basis auf. Vollständig kollektiv organisiert
ist die Ausstellung von Papierfabrikaten durch den
Verband schweizerischer Papier- und Papierstoffabrikanten.
Der schweizerische Buchdruckerverein und der schweizerische
Buchhändlerverein haben Kollektivausstellungen, ebenso
kommt naturgemäß in der Gruppe Wasserwirtschaft der
kollektive Charakter, dank den großzügigen Ausstellungen
des Vereins für die Schiffahrt auf dem Oberrhetn, des

Nordostschweizerischen Schiffahrtsverbandes und der

soeiution pour la ^oviZation ciu kköne an Ullin stark
zum Ausdruck. Verschiedene Bahnen stellen kollektiv mit
den Fahrzeugfabriken aus. Imposante Kolleküoausstel-
langtn veranstalten ferner die schweizerischen Gaswerke
und der Verein von Gas- und Wasserfachmännern der
Schweiz, sowie in besonderem Pavillon der schweizerische
Azetylenverein. In den Abteilungen Gewerbe, Industrie
und Technik nehmen die Kollektivausstellungen etwa einen
Drittel der bebauten Fläche ein.

Es ist selbstverständlich, daß Berufsorganisationen,
Verkehrsanstalten, öffentliche Verwaltungen, gemeinnützige
Vereine, wie überhaupt an sich schon auf kollektive Or-
ganisation angewiesene Zweige des Wirlschafls- und Ge-
selischafislebens in noch viel stärkerem Maße zum Mittel
der kollektiven Ausstellung greifen.

Die Holzpretse in der Schweiz ziehen laut „March-
Anzeiger" wieder etwas an. Ein größeres Quantum
Tannenbolz aus Vorderthal (Schwyz) wanderte wieder
wie letztes Jahr in eine auswärtige Kartonfabrik.

Vom bayerischen Hoizmarlt. Wenn man die Ver-
bältnisse, wie sie heute liegen, objektiv betrachtet, so wird
man sich des Gedankens nicht erwehren können, daß der
Sägeindustrte eine Krisis bevorsteht. Der Absatz an
Schnittware jeder Art war in diesem Jahre ganz be-

sonders schlecht. Und das machte sich nicht etwa nur in
einzelnen Gebteten bemerkbar, sondern das ganze Deutsche
Reich ist von der wirtschaftlichen Depression ergriffen.
In Sachsen sowohl wie in Baden wurde dieses Um-
ftandes in der Thronrede ganz besonders gedacht. Die
Berichte der Arbeitsämter lauten übereinstimmend dahin,
daß nicht nur die Baubranche schon das ganze Jahr
über selten schwer darniederliegt, sondern daß auch die
Möbelbranche anfängt, über schleppenden Geschäftsgang
zu klagen. Und die Aussichten in die Zukunft? Rosig
sind die nicht und ein schneller Wandel zum Bessern ist
nach keiner Richtung zu erwarten. Gehen nun da die
Sägmüller angesichts ihrer großen Schniltvorräte nicht
fehl, wenn sie jetzt wieder im Walde sich überbieten und
Quantitäten zu Preisen einkaufen, über die man sich

staunen muß? Allerdings macht man die Beobachtung,
daß die Langholzhändler im Gegensatz zum Schneidmüller
sehr vorsichtig zu Werke gehen; es mag auch richtig sein,
daß der Sägmüller sich voin Gedanken leiten läßt, Fabri-
kant zu sein und daß er also seine Maschinen beschäf-
tigen müsse. Er darf aber nicht vergessen, daß er in
zweiter Linie Kaufmann sein muß und daß er hier von
der wirtschaftlichen Konjunktur abhängt. Angebot und
Nachfrage hängen stets voneinander ab und viel Ange-
bote drücken die Preise. Bei einigermaßen logischem
Nachdenken muß doch jeder zur Überzeugung kommen,
daß bei der Kalkulation für die neue Ware in Berück-
stchtigung der wieder erhöhten Forsttaxe und der großen
Überangebote über diese Preise herauskommen müssen,
die im Vorkauf der Ware nicht erreicht werden, weil
die Überangebote an Material viel zu groß sind, die
großen Lagervorräte schon beitragen. Wir finden den
Optimismus, welcher derrscht, in keiner Weise am Platze
und können nur eindringlichst davor warnen. Über die
Situation auf dem Bauholz-, Hobelholz- und Bretter-
markt braucht da nichts eigens gesagt zu werden. An-
gebot groß, Nachfrage minimal, Umsatz schleppend. Ober-
bayerische Sägewerke bieten derzeitig 100 Stück 16' 12'
1' unsortierte Bretter um 118 Mk. ab oberbayerischen
Versandstationen an. Aufträge für Kantholz fehlen voll-
ständig. Aus dem Eichenholzmarkt ist für geringe, für
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